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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Sonderfinanzierung für die Tageseinrichtungen des Sozialdienstes Katholischer 
Frauen e. V. 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. (SKF Gladbeck) hat mit Schreiben vom 
17.12.2003 die Erhöhung der Betriebskostenförderung für Ihre Einrichtungen von 95 %auf 
98 % beantragt. Nach Absprache mit dem Träger soll die erhöhte Förderung mit Beginn 
des neuen Kindergartenjahres ab dem 1.8.2004 gezahlt werden.  
 
Der SKF betreibt in Gladbeck drei Tageseinrichtungen: 
 
• den Hort „Terebinthe“, Hammer Str. mit 40 Plätzen für Kinder im Schulalter 
 
• der Kindergarten „Arche“ Steinstr. Str. mit einer altersgemischten Gruppe sowie einer 

Regelgruppe  
 
• den Kindergarten „Oase“ Waldenburger Str. mit einer Tagesstätten- und einer Regel-

gruppe  
 
Der Träger ist bereits als finanzschwacher Träger anerkannt und hat demnach einen ge-
setzlichen Eigenanteil von 5 % der Betriebskosten zu tragen. Hierzu sieht sich der Träger 
allerdings zukünftig nicht mehr in der Lage; die Begründung dazu ist der Anlage zu ent-
nehmen.  
 
Der SKF ist ein rechtlich unabhängiger, eigenständiger Träger; er gehört, anders als in 
vielen anderen Städten, nicht zum Caritasverband und verfügt auch nicht über einen Zu-
gang zu Einnahmen aus allgemeinen Kirchensteuermitteln. Er ist damit wie andere finanz-
schwache, nicht kirchliche Träger zu behandeln, denen bereits in der Vergangenheit durch 
entsprechende Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss (ab Beginn des Jahres 2002) 
eine 98%ige Förderung der Betriebskosten gewährt wurde. Die Dauer der Förderung ist 
abhängig vom Bedarf für das vom SKF vorgehaltene Platzangebot in den Einzugsberei-
chen der Einrichtungen, Die Bedarfsfestlegung erfolgt im Rahmen der jährlichen Fort-
schreibung der Kindergartenbedarfsplanung  
 



- 2 - 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende X 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    Einmalig 2004 8.590  
jährlich    jährlich 20.615  
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Dem SKF wird für die Einrichtungen „Arche“, „Oase“ und „Terebinthe“ ab Beginn des Kin-
dergartenjahres 2004/05 eine erhöhte Förderung von 98% der Betriebskosten gewährt. 
Die Dauer der Förderung ist abhängig von den Bedarfsentwicklungen in den Einzugsbe-
reichen der Einrichtungen.  
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
 

 Hommel 
 Beigeordneter/Stadtkämmerer 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


